
 

 Vorlagen-Nummer: 2016/226 

  

Dienststelle: 50 FB Soziale Sicherung Bad Vilbel, 06.12.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Heinz 
 
Vorlage für: 

Magistrat 12.12.2016 

Sozialausschuss 14.12.2016 

Stadtverordnetenversammlung 20.12.2016 
 
Betreff 
 

Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebührenordnung 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Die bestehende Kita-Satzung soll aus folgenden Gründen geändert werden: 

- veränderte Rechtsvorschriften 
- Ergebnisse der vergleichenden Prüfung Kinderbetreuung des Landesrechnungshofes 
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur regelmäßigen Anpassung der Betreuungsgebühr 

Es hat sich herausgestellt, dass bei der aktuellen Kita-Satzung Anpassungen der Betreuungsgebühren nur 
ausgesprochen schwierig umgesetzt werden können. Es wird daher eine Trennung von Kita-Satzung und 
Gebührenordnung vorgeschlagen. 
Eltern erhalten künftig auch ohne den Nachweis einer entsprechenden Berufstätigkeit die Möglichkeit, die 
Kinderbetreuung von  6 Stunden täglich in Anspruch zu nehmen. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung dar. 
Weiterhin soll künftig die Kinderbetreuung in den Hauptbetreuungszeiten (8.00 bis 16.00 Uhr) höher 
subventioniert werden, als in den Randzeiten (7.00 bis 8.00 Uhr sowie 16.00 bis 17.00 Uhr). 
Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2015 wurde darüber hinaus eine 
Erhöhung der Betreuungsgebühren von 8,14 % errechnet. Gleichzeitig werden auch die Einkommensgrenzen 
für die Ermäßigung der Gebühren entsprechend angepasst. 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 

Die anliegend im Entwurf vorgelegte Kindertagesstättensatzung sowie die Gebührenordnung werden zum 
01.02.2017 eingeführt. 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 




